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Resolution
Die grenzüberschreitende Beschäftigung
Durch die Vollversammlung des WSAGR am 8. Dezember 2004 einstimmig verabschiedet

Aufgrund der in der gemeinsamen Erklärung des 7. Gipfels des Groβregion am 30. Juni 2003 in Saarbrücken ausgesprochenen Empfehlungen wurde der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Groβregion aufgefordert, sich näher mit den besonderen Belangen der Grenzgänger auf dem interregionalen Arbeitsmarkt zu befassen und Vorschläge zu diesem Thema zu erarbeiten.

Im Rahmen dieser Mission hat der WSAGR die folgenden Bereiche behandelt:

· Bilanz der Grenzgängerströme

· Soziale Sicherheit: 3 Empfehlungen zu konkreten Situationen

· Zeitarbeit

· Rolle der Mediatoren
Darüber hinaus beschäftigte er sich mit weiter gefassten Themen, wie etwa die Anerkennung von Abschlüssen und Qualifikationen, die Berufsausbildung, die Mobilität und die Rolle der Mediatoren.

Die aus dieser Arbeit hervorgegangenen Empfehlungen stimmen völlig mit denen der Arbeitsgruppe zur Untersuchung der wirtschaftlichen und sozialen Situation in der Großregion und der Arbeitsgruppe zur Mobilität überein. Sie wurden daher im Rahmen dieser Resolution nicht erneut aufgenommen, sondern finden sich im Bericht über die grenzüberschreitende Beschäftigung.

I.  Bilanz der Grenzgängerströme 

Der WSAGR hat die europäische Definition zur Bezeichnung eines Grenzgängers festgehalten: 
Europäische Definition: (Verordnung 1408/71 vom 14.06.1971): Grenzgänger sind alle Arbeitnehmer oder Selbständige, die ihre Berufstätigkeit in einem Mitgliedstaat ausüben und in einem anderen Mitgliedstaat wohnen, in den sie in der Regel täglich, mindestens aber einmal wöchentlich zurückkehren.

Zurzeit kommen mehr als 155 000 Grenzgänger in das Gebiet der Großregion, die aus einem anderen Teil der Großregion oder aus einem an die Großregion angrenzenden Land stammen. In den letzten drei Jahren war eine Erhöhung der Zahl der einwandernden Grenzgänger um 25 % festzustellen, das heißt pro Jahr durchschnittlich um 8 %. Im Moment ist es dennoch schwierig, Statistiken mit harmonisiertem Datum zu erhalten. 
Die Tabelle der Grenzgängerströme ist eine Synthese der verfügbaren Daten.

	
	
	Großregion: einwandernde 

Grenzgänger
	
	

	Herkunft
	Deutschland
	Belgien
	Frankreich
	Luxemburg
	Niederlande
	Insgesamt

	
	
	
	
	
	
	

	Zielort
	
	
	
	
	
	

	Luxemburg
	21.766
	29.173
	56.266
	
	0
	107.205

	Wallonien+DG
	413
	
	18.251
	315
	161
	19.140

	Saarland
	
	72
	21.652
	42
	16
	21.782

	Rheinland
	
	161
	5.218
	126
	57
	5.562

	Lothringen
	1.120
	130
	
	200
	0
	1.450

	
	
	
	
	
	
	

	Herkunft 
insgesamt
	23.299
	29.536
	101.387
	683
	234
	155.139

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Großregion: abwandernde

 Grenzgänger

	
	

	Zielort
	Deutschland
	Belgien
	Frankreich
	Luxemburg
	Niederlande
	Insgesamt

	
	
	
	
	
	
	

	Herkunft
	
	
	
	
	
	

	Luxemburg
	163
	366
	200
	
	0
	729

	Wallonien+DG
	4.690
	
	4.230
	25.777
	713
	35.410

	Saarland
	
	0
	1.000
	3.384
	0
	4.384

	Rheinland
	
	0
	120
	15.652
	0
	15.772

	Lothringen
	26.755
	3.196
	
	53.540
	0
	83.491

	
	
	
	
	
	
	

	Zielort

insgesamt
	31.608
	3.562
	5.550
	98.353
	713
	139.786


Quelle:

A. Tibesar und F. Jacquet (Cellule EURES de l'ADEM)



F. Chomard (Info-Institut Saarbrücken)

Diese Statistiken sind für die Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle, für den Gipfel und für den Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion von großem Interesse.

Der WSAGR empfiehlt dem Gipfel, ein Treffen der statistischen Ämter anzuregen, damit die verfügbare Information, deren Zugänglichkeit und deren Vergleichbarkeit präzisiert werden kann. 

II. Soziale Sicherheit

Der WSAGR hat drei konkrete Situationen festgelegt und es scheint dem WSAGR nützlich, drei praktische Empfehlungen abzugeben.
1/ Soziale Situation von Grenzgängern, die zusätzlich eine Tätigkeit im Land ihres Wohnsitzes ausüben

Ein konkreter Fall zwischen Luxemburg und Belgien:

In Belgien fordert das INAMI (Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité – belg. Landesinstitut für Kranken- und Invaliditätsversicherung) in einem Rundschreiben die belgischen gesetzlichen Krankenversicherungen auf zu überprüfen, welche belgisch-luxemburgischen Grenzgänger in Belgien eine zusätzliche Tätigkeit ausüben.

Nach Ansicht des INAMI können diese Grenzgänger sowie die Personen, für die sie gegebenenfalls unterhaltspflichtig sind, die durch das belgisch-luxemburgische Sozialabkommen gebotenen Möglichkeiten nicht mehr nutzen.

Im Zusammenhang mit Artikel 14, Abs. 4b) und Anlage VII der Verordnung (EWG) 1408/71 kann der Grenzgänger demnach das belgisch-luxemburgische Sozialabkommen nicht mehr nutzen. 

Im vorliegenden Fall handelt es sich eindeutig um einen Verlust der Vorteile die Sozialversicherung betreffend.

In einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 19. März 2002 (Rs. C-393/99 und C-394-99) fordert der Gerichtshof die nationalen Gerichte auf, einerseits zu überprüfen, ob die im Rahmen der vorstehend genannten Artikel angewendeten Bestimmungen tatsächlich zu einer sozialen Absicherung des Arbeitnehmers führen, und andererseits solche Bestimmungen auszuschließen, die dazu führen, dass der Arbeitnehmer die zwischen den beiden Staaten vereinbarten Vorteile die Sozialversicherung betreffend nicht mehr nutzen kann.

Der WSAGR empfiehlt den betreffenden politischen Mandatsträgern des Gipfels der Großregion folglich: 

a. sich beim INAMI in Belgien dafür einzusetzen, dass sich diese Institution an die Empfehlungen des oben genannten Urteils hält;

b. diese Empfehlungen an die betreffenden für die soziale Absicherung zuständigen Organe der drei weiteren Länder der Großregion weiterzuleiten, damit sie dort ebenfalls in diesem Sinne angewendet werden.

2/ Freistellung für politische und rechtspflegerische Tätigkeiten

Beispiel eines Grenzgängers, der in Luxemburg arbeitet:

Die Freistellung für politische Tätigkeiten ist in Luxemburg durch die großherzogliche Verordnung vom 6. Dezember 1989, geändert durch die großherzogliche Verordnung vom 19. April 1994, geregelt. Diese Regelung ist nur auf politische Mandatsträger anwendbar, die in Luxemburg wohnhaft sind. Ein Grenzgänger, der ein politisches Mandat im Land seines Wohnsitzes ausübt, kann diese Regelung demnach nicht nutzen.

Eine Freistellung für rechtspflegerische Tätigkeiten kennt das luxemburgische Rechtssystem nicht. Ein luxemburgischer Arbeitgeber ist daher nicht verpflichtet, seinen Arbeitnehmer freizustellen, um ihm die Erfüllung seiner bürgerlichen Pflichten im Land des Wohnsitzes zu ermöglichen. Probleme tauchen dann auf, wenn ein Schöffengericht, beispielsweise in Belgien, einen Schöffen beruft, der in Luxemburg arbeitet.

Der WSAGR empfiehlt den betreffenden politischen Mandatsträgern des Gipfels der Großregion folglich: 

a. in Luxemburg zusammen mit den zuständigen Ministerien die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die für Luxemburg geltende Regelung zur Freistellung für die Ausübung politischer Mandate auf die Grenzgänger auszudehnen, die in Luxemburg beschäftigt sind und im Land ihres Wohnsitzes ein politisches Mandat ausüben.

b. die notwendigen Schritte zu unternehmen, um eine abschließende Lösung für die Problematik einer Freistellung von Grenzgängern durch ihren luxemburgischen Arbeitgeber zu finden, wenn diese Grenzgänger in einem Gerichtverfahren im Land ihres Wohnsitzes als Schöffen tätig werden.

c. dieselben Schritte in den übrigen betroffenen Ländern zu unternehmen. 

3/ Antragsverfahren zur Anerkennung der Berufsunfähigkeit und berufliche Wiedereingliederung in Luxemburg

Seit dem ersten Oktober 2002 findet in Luxemburg das Gesetz vom 25. Juli 2002 über Arbeitsunfähigkeit und berufliche Wiedereingliederung Anwendung.

Daraus ergibt sich, dass ein Arbeitnehmer, der nicht mehr in der Lage ist, seine bisherige Tätigkeit auszuüben, bei den zuständigen Einrichtungen einen Antrag auf Arbeitsunfähigkeitsrente stellen kann.

Im Falle einer Ablehnung des Antrags wird der Arbeitgeber zum medizinischen Dienst der Sozialversicherung bestellt, der die Arbeitsmedizin beauftragt festzustellen, ob der Arbeitnehmer dazu in der Lage ist, die Tätigkeit an seinem letzten Arbeitsplatz weiter auszuüben oder nicht.

Wird diese Frage negativ beschieden, wird der Fall an den gemischten Ausschuss verwiesen, der darüber befindet, ob der Beschäftigte in seinem Unternehmen auf einen geeigneten Arbeitsplatz umgesetzt werden kann.

Wenn in dem Unternehmen kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, wird ein externes Umsetzungsverfahren in die Wege geleitet.

Für die Dauer dieses Verfahrens meldet sich der Versicherte beim luxemburgischen Arbeitsamt ADEM als arbeitsuchend und erhält für längstens ein Jahr (abhängig vom Alter des Arbeitnehmers ist jedoch eine Verlängerung der Bezugsdauer möglich) in Luxemburg Arbeitslosengeld.

Wenn für den Versicherten nach einem Jahr noch immer kein geeigneter Arbeitsplatz gefunden werden konnte, erhält er ein Übergangsgeld (die sog. „indemnité d’attente“), das der Höhe der Arbeitsunfähigkeitsrente entspricht, die er erhalten hätte, wenn er als arbeitsunfähig anerkannt worden wäre. 

Da Artikel 5§2 des Gesetzes vom 25. Juli 2002 in naher Zukunft geändert werden soll, kann diese Möglichkeit künftig sowohl von in Luxemburg als auch im Ausland ansässigen Personen genutzt werden.

Grenzgänger, die noch nicht lange in Luxemburg arbeiten, haben jedoch nur Anspruch auf eine sehr geringe Arbeitsunfähigkeitsrente.

Um eine Diskriminierung zu verhindern, müsste der versicherte Grenzgänger, der noch immer nicht auf einen anderen Arbeitsplatz vermittelt werden konnte, ein Übergangsgeld erhalten, das der Arbeitsunfähigkeitsrente entspricht, die ein in Luxemburg wohnhafter und für berufsunfähig erklärter Versicherter erhalten hätte.

Der WSAGR empfiehlt den betreffenden politischen Mandatsträgern des Gipfels der Großregion folglich: 

a. im Falle der Grenzgänger im Großherzogtum Luxemburg die betreffenden Sozialversicherungsträger und Arbeitsverwaltungen auf diesen Sachverhalt aufmerksam zu machen, um eine Harmonisierung der Höhe des Übergangsgeldes zu erreichen.
b. im Falle der Grenzgänger in den vier Ländern der Großregion die zuständigen Ministerien und Einrichtungen auf diesen Sachverhalt aufmerksam zu machen, um eine Harmonisierung der Definitionen, Verfahren und Anerkennungsquoten bei der Berufsunfähigkeit sowie der Übernahmemodalitäten in allen vier Ländern der Großregion zu erreichen.
III. Zeitarbeit

Der WSAGR hat sich ebenfalls mit dem Thema der Zeitarbeit befasst und empfiehlt folglich: 
Beim grenzüberschreitenden Verleih gilt für den Arbeitnehmer das Recht des Landes, wo er tatsächlich arbeitet. In dieser Hinsicht empfiehlt der WSAGR, dass sich alle Teilgebiete der Groβregion an die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 halten und er empfiehlt zu diesem Zweck, dass ein feingegliedertes Erhebungssystem für eine grenzüberschreitende Marktbeobachtung eingeführt wird.

IV. Rolle der Mediatoren

Der WSAGR begrüßt die „Gemeinsame Erklärung zur Zusammenarbeit bei Beschwerden von Bürgern und Bürgerinnen in der Großregion“ die das Ergebnis des Auftrags der Einrichtung eines Netzes von Mediatoren ist. Die Bürger und Bürgerinnen der Großregion können sich von nun an über die Möglichkeiten zur Einreichung von Eingaben und Beschwerden informieren und beraten lassen.
Der WSAGR empfiehlt, dass die auf regionaler Ebene mit der Bearbeitung von Eingaben und Reklamationen der Bürger betrauten Verantwortlichen, die im Rahmen eines Netzes agieren, auf allen nützlichen Informationswegen über ihre Vorgehens- und Funktionsweise informieren müssen.

Schlussfolgerung

In Anbetracht der durchgeführten Arbeiten und zahlreicher Studien über Verbesserungsmöglichkeiten, insbesondere in sozialer Hinsicht, zeigt sich, dass es weiterhin viele Hemmnisse gibt, sowohl administrativer, rechtlicher als auch steuerrechtlicher Art, die die Mobilität einschränken, und dass hier noch Handlungsbedarf besteht.
Der WSAGR wird dieser Thematik weiterhin konstante Aufmerksamkeit widmen und sich für die spätere Untersuchung spezifischer Themen bereithalten.

� Ziel der abwandernden Grenzgänger ist meist ein anderes Teilgebiet der Großregion. Diese Ströme sind weniger gut bekannt.
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